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Sachverhalt und Antrãge 

Auf den Gegenstand der am 2. März 1982 angemeldeten euro-
päischen Patentanmeldung Nr. 82 890 031.6 ist am 

6. Februar 1985 das europäische Patent Nr. 0 061 441 mit 

eineni einzigen Patentanspruch erteilt worden. 

Gegen das erteilte Patent hat die jetzige Beschwerde-

führerin Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent zu 

widerrufen, da der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs 
nicht patentfähig sei gegenüber der DE-B-1 162 796 (Dl) 
und der US-A- 3 331 232 (D2). 

III 	Durch Entscheidung vom 14 Oktober 1986 hat die Em- 

spruchsabteilung den Einspruch mit der Begrundung zurück-

gewiesen, daI3 der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs 
durch den entgegengehaltenen Stand der Technik nicht 
nahegelegt sei. 

Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin am 

4. November 1986 unter gleichzeitiger Zahiung der 

Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt und beantragt, die 

angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu 
widerrufen. 

Die schriftliche BegrUndung der Beschwerde 1st am 

12. Februar 1987 eingegangen. 

Die Beschwerdeführerjn halt an der berelts im Einspruchs- 
verfahren vorgebrachten Begründung fest. 

Darüber hinaus 1st die BeschwerdefUhrerin der Aufassung, 
daB das Dokunient D2 sàintliche 1111 einzigen Patentanspruch 
des angefochtenen Patents aufgeführten Merkmale enthalte 

und daB das vorhandene Stauchgerust und das nachgeordnete 
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Fertiggerust nicht wesentlich seien für die Vorrichtung 

geinäB Dokunient Dl. 

In der mündlichen Verhandlung am 8. September 1988 hat die 

BeschwerdefUhrerin ihren Antrag aufrechterhalten und 

au1erdein geltend gemacht, daB der Unterschied zwischen 

einem Vorgerust und einem Fertiggerust nur in den dort 

jeweils verwendeten Waizen liege und daB die Zweiteilung 
des einzigen Patentanspruchs gegenüber dem am nächsten 

kominenden Stand der Technik (Dokument D2) nicht richtig 
sei. 

Die Beschwerdegegnerin hat dem Vorbringen der Beschwerde-

führerin widersprochen und die Zurückweisung der 

Beschwerde beantragt. In der mündlichen Verhandlung hat 
sie als Hauptantrag die Aufrechterhaltung des Patents in 
der erteilten Fassung und als Hilfsantrag die Aufrecht-
erhaltung des Patents mit einer Prãzisierung der Begriffe 
"Vorgerust" und "Fertiggerüst" mm Patentanspruch bean-

tragt. Die Beschwerdegegnerin vertritt die Auffassung, die 

Anlage zum Warinwaizen nach dem einzigen Patentanspruch sei 
patentfähig. 

Der erteilte einzige Patentanspruch des angefochtenen 
Patents hat folgenden Wortlaut: 

"Anlage zum Warmwalzen von band- oder tafelfórmigem 

Walzgut mit einem reversierbaren VorgerUst (3) und einem 

reversierbaren FertiggerUst (4), dadurch gekennzeichnet, 

daB das Vorgerüst (3) und das Fertiggerüst (4) unmittelbar 

hintereinander angeordnet und voni wahiweisen Einzelbetrieb 
auf einen Tandembetrieb umstellbar sind." 
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Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 
der Regel 64 EPU und 1st daher zulässig. 

Offenbarung der Erfindung. 

Durch das Heranziehen der Beschreibung des angefochtenen 

Patents (Spalte 1, Zeilen 12 bis 18 und 48 bis 52 und 

Spaite 3, Zeilen 5 bis 10) zur Interpretation des 
erteilten Patëntanspruches (un Sinne von Artikel. 69 EPU) 
wird eindeutig geklärt, wie der durch die Beschwerde-

fuhrerin in Frage gesteilte Unterschied zwischen den 

Begriffen tvorgerustt und "Fertiggerust" zu verstehen ist 
Diese beiden GerUste (Vor- bzw. FertiggerUst) unter-

scheiden sich voneinander durch die verwendeten Arbeits-

walzen, wobei die Walzenrauhigkeit und der Walzendurch-

messer an die jeweiligen Erfordernisse des Verformungs-

vorganges angepaBt werden konnen, d h daB ein Vorgerust 

Arbeitswalzen enthalt, die nut einein groBeren Durchinesser 

und einer gr68eren Walzenrauhigkeit ausgerustet sind als 
die Arbeitswalzen des Fertiggerustes. 

3 	Neuheit 

3.1 	In Dokument D2 ist eine Gerustanlage nut zwei unnuttelbar 
hintereinander angeordneten reversierbaren Gerüsten 

beschrieben (Fig. 1; Bezugszeichen 13 und 15), die durch 

denselben Motor angetrieben werden, wobei ininier nur em 
Gerüst (Bezugszeichen 13 oder 15; Figuren 3 und 4) 
arbeitet.. Obwohl die Gerüste also in einer Tandem-

Anordnung (vgl. Dokunient D2: Spalte 1, Zeilen 53 bis 56; 

Spalte 6, Zeilen 30 und 31) angeordnetsind, ist em 

Tandembetrieb nicht vorgesehen. Auch der durch die 
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Beschwerdeführerin erwähnte Patentanspruch 7 gibt keinen 

Hinweis in dieser Richtung. Daran ändert auch die 

Tatsache nichts, daB in diesem Patentanspruch nicht 
ausdrücklich erwähnt wird, dai3 das zu waizende Material 

(Walzgut) berührungsfrei durch das nicht arbeitende Gerüst 

flieSt. In Dokument D2 ist somit nur der Einzelbetrieb der 

Gerüste of fenbart. tiberdies deutet der Uinstand, daB nur 

ein einziger Motor mit gleicher Kraftübertragung für die 

beiden GerUste zur Verfügung steht (Spalte 3, Zeilen 23 

bis 29 in D2) darauf hin, daB ein Tandembetrieb der beiden 
Gerüst.-,  gar nicht möglich sein dürfte. 

	

3.2 	In Dokument Dl ist ein Warmblech-Walzwerk mit einer 
zweigerustigen Quarto-Staffel (32, 33) und elnem 

nachgeordneten Quarto-Fertiggerust (47; Spalte 1, Zeilen 

11 bis 13) beschrieben. Eine Reversierbarkeit dieses 

Quarto-Fertiggerustes (47) 1st nicht vorgesehen, da es nur 

für die letzte Stichserie in Konti-Anordnung mit den 

beiden Quarto-Gerüsten (32 und 33) angeordnet 1st (vgl. 

Dokunient Dl: Spalte 3, Zeilen 12 bis 14; und Spalte 4, 
Zeile 15 bis 19). 

	

3.3 	Auch durch die anderen, während der Recherche angezogenen 

Dokumente ist der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs 

nicht bekanntgeworden. Da die Neuheit diesen Entgegen-

haltungen gegenuber nicht bestritten worden ist, erübrigt 
sich insoweit eine Begründung. 

	

3.4 	Der Gegenstand des erteilten einzigen Patentanspruchs ist 
also neu (Art. 54 EPiJ). 

	

4. 	Erfinderische Tätigkeit 

	

4.1 	Die Erfindung geht aus von einer Anlage zum Warmwalzen von 

band- oder tafelfôrmigem Walzgut mit einem reversierbaren 
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VorgerUst und einem reversierbaren FertiggerUst, wie sie 

für einen Fachmann in einer zweigerustigen WalzstraIen-

Anlage ailgemein bekannt ist. 

	

4.2 	Die von der Beschwerdeführerin vertretene Auffassung, daB 

die Anlage nach Dokument D2 den am nächsten kommenden 

Stand der Technik darsteilt, kann die Kammer nicht 

teilen. 

Das Dokument D2 beschreibt eine Anlage mit unmittelbar 

hintereinander angeordneten reversierbaren Gerüsten, wovon 

eines als Fertiggerust (finishing stand) und das andere 

als zwischenhiegendes Vorgerüst (intermediate roughing 

stand) arbeitet. Ein Gerüst arbeitet immer dann als 

Fertiggerüst, wenn es mit neuen Arbeitsrollen ausgestattet 

wird. Nach Ablauf einer bestimmten Arbeitszeit arbeitet 

jedoch das gleiche Gerüst mit den aufgrund der Ausführung 

von Fertigstichen nunmehr abgenutzten Arbeitsrollen nur 

noch als Vorgerüst. Bei vólliger Abnutzung dieser 

Arbeitsrollen werden neue Rollen angebracht und das 

erneuerte GerUst arbeitet erneut als Fertiggerust. Wenn 

also ein Gerüst als Vorgerüst arbeitet, werden die 

älteren, bereits während der Fertigstiche verwendeten 

Waizen benutzt, so daB in dieser Anlage nicht von einem 

Vorgerust im Sinne der Erfindung ausgegangen wird, d. h. 

von einem GerUst mit Waizen, die an die Erfordernisse 

eines Vorstichs (z.B. gröBere Durchmesser für die 

Vorstiche) angepa8t sind, sondern vielmehr von einem 

Gerüst mit Waizen, deren Oberflãchenbeschaffenhejt 

lediglich das Ergebnis einer wãhrend dér Ausführung von 

Fertigstichen erfolgten Abnutzung darstelit. 

	

4.3 	Bei einer Anlage nach dem Stand der Technik (siehe 

Abschitt 4.1) arbeiten die beiden Gerüste in Einzel-

betrieb, mit freiem Auslauf, so daB ihr Abstand 
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voneinander der Summe der gräBten Blechlänge für jedes 

Gerüst zuzüglich eines notwendigen Sicherheitsabstandes 

entsprechen inuB. 

Dadurch wird die Kapazitãt des Vorgerüstes schlecht aus-

genutzt, und das Entstehen eines durch die notwendigen 

Transporte des Walzgutes zum Fertiggerüst hervorgerufenen, 

vergleichsweise hohen Temperaturverlustes unvermeidbar, so 

daB insbesondere bei dünnen Warnibändern die erforderlichen 

Endwalztemperaturen kaum eingehalten werden kännen, was zu 

einer Beeinträchtigung der Qualitàt der Bandoberfläche 
führt. 

	

4.4 	Dem angefochtenen Patent liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
eine Anlage zum Warmwalzen von band- oder tafelfärmigem 

Walzgut der eingangs geschilderten Art so zu verbessern, 

daB eine wirtschaftliche Erzeugung von dünnem Warmband mit 
einer guten Oberflächenqualität auch für mittlere und 

höhere Bundgewichte gewàhrleistet werden kann. 

	

4.5 	Diese Aufgabe wird zur Uberzeugung der Kammer durch den 

Gegenstand des erteilten einzigen Patentanspruchs gelöst, 

well es durch das unmittelbare Aufeinanderfolgen der 

beiden Walzgeruste möglich wird, das Vorgerust und das 

Fertiggerüst in einem Tandembetrieb zu fahren. Auch die 
BeschwerdefUhrerin hat keine Einwãnde in dieser Richtung 
erhoben. 

	

4.6 	Durch den vorliegenden Stand der Technik wird der Fachmann 

nicht angeregt, die obengenannte Aufgabe durch eine Anlage 

nach dem erteilten einzigen Patentanspruch zu lôsen. 

4.6.1 Das Dokuinent D2 beschreibt eine Anlage, mit zwei rever-

sierbaren GerUsten (siehe Abschnitte 3.1 und 4.2), die 

beide nur in Einzelbetrieb arbeiten (Figuren 3 und 4). Em 
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Uinschalten auf Tandernbetrieb ist nicht vorgesehen und un 
ubrigen durch die dort verwendete Kraftübertragung (Motor 

75-Gerüst 13 und 15) auch nicht realisierbar. Darüber 

hinaus enthält dieses Dokument die Lehre, daB em 

Fertiggerüst nach Verlauf einer Arbeitszeit als 

zwischenhiegendes Vorgerüst verwendet wird, bis seine 

Walzen abgenutzt sind, wobei of fenkundig 1st, daB em 

solches von einem Fertiggerüst abgeleitetes Vorgerüst 

nicht als Vorgerüst im Sinne der Erfindung betrachtet 

werden kann, da die Waizen des Vorgerustes nicht in 

Abhângigkeit von den Vorstich-Erfordernissen gewàhlt 

werden kãnnen, sondern nur als abgenutzte Fertigwalzen 
Ubernommen werden. 

Ausgehend von Dokuinent D2 wird soinit der Fachmarin in 

keiner Weise dazu angeregt, ein Vorgerüst gemäB Erfindung 

und aul3erdem ein Fertiggerust wahlweise entweder einzeln 

oder aber in Tandeinbetrieb zu betreiben, weil einerseits 

die Verwendung eines (in bezug auf die GräBe der Waize) 

von diesem Fertiggerüst vollständig unabhängigen 

VorgerUstes, das es deni Bènutzer ern'iôgllchenwurdé, die 

Waize durch entsprechende Durchmesserwahl an die 

Erfordernisse der Vorstiche anzupassen, in keiner Weise 

mit der Lehre des Dokuinentes D2 (die ja die Verwendung der 

abgenutzten Fertigwalzen beinhaltet) in Einklang gebracht 

werden kann und andererseits die Vorrichtung geniäl3 

Dokument D2 hicht in der Lage 1st, in Tandenibetrieb zu 
arbeiten. 

4.6.2 Das Dokuinent Dl beschreibt ein Warmblech-Walzwerk (siehe 

Abschnitt 3.2 hiervor) mit einer zweigerüstigen Quarto-

Staffel, je elner beiderseits der Quarto-Staffel 

angeordneten Aufrollniaschine, einem zwischen den beiden 

Gerüsten angeordneten Stauchgerust und inindestens einein 

nachgeordneten Quarto-Fertiggerüst (vgl. Patentanspruch). 

Dieses Fertiggerust (47) und die beiden Quarto-Gerüste 
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führen die drei letzten Stiche im Konti-Betrieb aus 

(Tandembetrieb). Eine Reversierbarkeit des Fertiggerüstes 

1st nicht erwähnt. Auch liegt zwischen der letzten Quarto-

Staffel und dem Fertiggerust eine Aufrollmaschine (45). 

Die Lehre dieses Dokuments befa8t sich mit der Möglich-

keit, daB die Gruppe mit der Quarto-Staffel (32, 33) und 

das Stauchgerüst (46) einen Teil der bisher im Vorgerust 

ausgefuhrten Flachstiche ausführen kann. Das Vorgerüst 

entfällt sogar vollständig, wenn vorgewalzte oder aus 

einer Stranggui3anlage stammende vorgegossene Biammen 

verwendet werden, wodurch die Wärmeverluste beim 

reversierenden Vorwalzen entfallen (vgl. Spalte 1, Zeilen 

36 bis 49 von Dokument Dl). 

Ein Hinweis, das Fertiggerüst reversierbar zu betreiben 

und das FertiggerUst nahe an die Quarto-Staffel zwischen 

den beiden Aufrollmaschjnen, also unmittelbar hinter der 

Staffel, anzuordnen, ist diesem Dokument nicht zu ent-

nehnten. Auch die Tatsache, daB die GerUste in Quarto-

Staffein einerseits einzeln (Bezugszeichen 32 oder 33; 

einziger Patentanspruch) oder in Tandem (Bezugszeichen 32 

und 33; Spalte 3, Zeilen 10 bis 12 der Beschreibung) 

betrieben werden können und andererseits zusainmen mit dem 

Fertiggerust die drei letzten Stiche un Konti-Betrieb 

(Tandem-Betrieb) ausführen (Spalte 3, Zeilen 12 bis 14 der 

Beschreibung), kann daran nichts ändern. 

Die Auffassung der Beschwerdeführerin, daB das in Walz-

richtung zweite Quarto-Walzgerüst (33) durchaus als 

Fertiggerüst angesehen werden kann, findet keine Grundlage 

in Dokuinent Dl. Dort wird nãmlich kiar zum Ausdruck 

gebracht (vgl. einziger Patentanspruch), daB der letzte 

Stich durch das FertiggerUst (47) ausgeführt wird 

(Spalte 3, Zeilen 12 bis 14 und 25,26; Spalte 4, Zeilen 15 
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bis 19 der Beschreibung). Ein Hinweis, dieses Fertiggerust 

nicht inehr zu benutzen, ist nicht erkennbar. Darüber,  
hinaus ist es durch die Anwesenheit des Fertiggerüstes 

kiar, daB dieses zweite Qurto-Wa1zgerust nicht mit Waizen 
ausgerustet ist, die an die Erfordernisse eines 

Fertigstiches angepaBt sind. 

Auch die Auffassung, daB die zwei Geruste der Quarto-

Staffel durch ein einziges Gerüst ersetzt werden könñen, 

entbehrt jeder Grundlage in Dokument Dl. Die Arbeitsweise 

des beschriebene1 Walzwerkes erlaubt zwar den alleinigen 

Betrieb des Gerüstes (32) (mit dem Stauchgerüst), urn em 

Vorgerust entfallen zu lassen, sieht aber bei Erreichung 

einer aufrollfähigen Blechstärke den Tandembetrieb dieser 
beiden Gerüste der Quarto-Staffel vor (Spalte 3, Zeilen 10 

bis 12 der Beschreibung). 

4.6.3 Den Ubrigen entgegengehaltenen Dokumenten, auf die die 

Beschwerdeführerin während der mündlichen Verhandlung 

nicht eingegangen ist, ist auch nichts zu entnehmen, was 

als Anregung zu einer Anlage nach dern erteilten einzigen 
Patentanspruch dienén könnte. 

4.6.4 Auch eine gemeinsame Betrachtung der durch den Stand der 

Technik vermittelten Lehren weist deni Fachmann insgesamt 

keinen Weg, auf dem er ohne erfinderische Tãtigkeit zu der 
Lehre des erteilten einzigen Pâtentanspruchs, weiche die 

der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe lost, gelangen 
konnte. 

Der Auffasung der Beschwerdeführerin, daB eine Zusainmen-

fassung derLehren geinäl3 Dokumenten D2 und Dl zu dieser 

Lehre fUhrt, kann die Kamnier nicht foigen. Einerseits 

unterscheidet sich die Anlage nach Dokument D2 von dein 

Gegenstand des erteilten einzigen Patentanspruchs nicht 
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nur durch einen fehienden Tandeinbetrieb, wie es die 

BeschwerdefUhrerin feststellt, sondern auch durch das 

verwendete Vorgerüst, das nicht als ein Vorgerüst im Sinne 

der Erfindung betrachtet werden kann (siehe Abschnitt 

4.6.1 hiervor). Andererseits ermöglicht es die Anlage nach 

Dokunient Dl nicht, daB ein reversierbares Fertiggerust mit 

einem reversierbaren Vorgerust in Tandembetrieb arbeiten 

kann, sondern bloB daB die Gerüste einer zweigerüstigen 

Quarto-Staffel zusammen mit einem Fertiggerüst nur die 

letzten drei Stiche im Konti-Betrieb ausführen (siehe 

Abschnitt 6.6.2 Itiervor). 

4.7 	Der Gegenstand des erteilten einzigen Patentanspruchs 

beruht deshaib auf einer erfinderischen Tätigkeit mm Sinne 

des Artikels 56 EPU. 

Dieser Patentanspruch hat daher Bestand. 

Bei dieser Sachiage ist der Hilfsantrag der Beschwerde-

gegnerin zur Prãzisierung des erteilten einzigen Patent-

anspruchs gegenstandsios. Es erubrigt sich daher, auf ihn 

einzugehen. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschãftsstel]enbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

P. Delbecque 
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